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SNF-Förderungsprofessuren 
Weisungen für die Einreichung eines Gesuches (Stufe 1) über mySNF 

1. Evaluationsverfahren und Daten 

Die Evaluation erfolgt in zwei Phasen: Der Entscheid Stufe 1 erfolgt im August (Information an die 
Gesuchstellenden ab Mitte August bis spätestens Mitte September); Die Gesuche Stufe 2 sind auf 
persönliche Einladung hin Anfang Oktober einzureichen. Die Interviews finden im Januar statt. 
Der Beitrag kann frühestens per 1. März angetreten werden. 
 
2. Angaben und Beilagen des Gesuchs 

Beantragter Beginn 
 
 

Geben Sie das gewünschte Datum an (frühestmöglicher Beginn: 1. 
März des nächsten Jahres). 
 

Gewünschte Dauer 
 

4 Jahre; eine kürzere Dauer müsste schriftlich begründet werden. 
 

Obligatorische Beilagen 
Projektbeschreibung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum vitae 

 
 
 
 

 
 
 
Karriereplan 
 
 
 
 

 
Geplante Forschungen durch den/die Gesuchsteller/in und die Mitar-
beiter/innen. Es gibt keine Vorgaben zur Struktur der Projektskizze. 
Sie sollte nach den Standards der jeweiligen Disziplin verfasst wer-
den. Bitte beachten Sie die weiterführenden Angaben im Da-
tencontainer „Projektbeschreibung“ auf mySNF. 
 
Der Forschungsplan umfasst max. 5 Seiten und höchstens 20‘000 
Zeichen (inkl. Leerschläge). Titel, Fussnoten (erläuternde Anmer-
kungen oder Kommentare am Ende der Seite), Illustrationen, For-
meln und Tabellen, nicht aber das Literaturverzeichnis (Liste der 
Quellen/Referenzen am Ende des Dokuments), sind in diesen Limi-
ten inbegriffen. Verwenden Sie mindestens Schriftgrösse 10 und 
Zeilenabstand 1,5. 
 
 
Der Lebenslauf sollte in derselben Sprache verfasst sein wie der 
Forschungsplan. Er sollte detailliert über Ihre Forschungs- und 
Lehrerfahrung und Aufenthalte im Ausland (Mobilität) Auskunft ge-
ben. Bitte geben Sie exakte Daten (Monat, Jahr) an. Führen Sie 
auch Bewerbungen an (ev. Angaben über Listenplätze). 
 
 
Der Karriereplan sollte in derselben Sprache verfasst sein wie der 
Forschungsplan. Präzisieren Sie Ihre gegenwärtige Position und, da-
von ausgehend, geplante wissenschaftliche und akademische Etap-
pen sowie mittel- und langfristige Karriereziele (max. 1 Seite). 
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Publikationsliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgesehenes Gastinstitut 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Markieren Sie in Ihrer vollständigen Publikationsliste die 5 wichtigs-
ten Arbeiten (vollständige Angaben; vermeiden Sie wenn möglich 
abgekürzte Angaben „et al.“.). Geben Sie Titel und Publikationsjahr 
Ihrer Dissertation an.  
 
Struktur der Publikationsliste: 1. Peer-review Artikel (Originalar-
beiten), 2. Übersichtsartikel, 3. Monographien, 4. Buchbeiträge, 5. 
Sonstige relevante Publikationen. In allen Rubriken sind die Katego-
rien „published“ und „in press“ zugelassen.  
Bei Publikationen mit mehreren Autoren (insbesondere bei Arbeiten, 
in denen Sie nicht als Erst- oder Letztautor erscheinen, oder bei al-
phabetischer Auflistung der Autoren) wird empfohlen, den eigenen 
Beitrag kurz zu kommentieren.   
 
Legen Sie dem Gesuch eine schriftliche Bestätigung einer verant-
wortlichen Person des Gastinstitutes (Professor/in, Institutsleiter/in) 
bei, worin zum Ausdruck kommt, dass Ihnen adäquate Arbeitsbe-
dingungen geboten werden. Bitte beachten Sie zum Inhalt der Be-
stätigung das Reglement, Art. 4. Sie können für die erste Stufe der 
Evaluation ein bis zwei mögliche Arbeitsorte angeben und die Alter-
nativen kommentieren (bei der zweiten Stufe muss ein einziger Ar-
beitsort gewählt werden). Beachten Sie bitte, dass es von Vorteil 
ist, wenn die verantwortlichen Personen des Instituts mit der Fakul-
tät bzw. dem Departement (ETHZ) Rücksprache nehmen. Bitte neh-
men Sie frühzeitig mit dem potentiellen Gastinstitut Kontakt auf 
(empfohlen: 6 Monate vor Eingabetermin).  
 

Sonstige Beilagendokumente Fügen Sie allfällige weitere Beilagen an (Begründung für einen Be-
schäftigungsgrad unter 100%, eine andere Dauer, usw.). 
 
Empfehlungsschreiben und Kollaborationsschreiben sind nicht obli-
gatorisch, können dem Gesuch jedoch beigefügt werden (Upload im 
Container „Sonstige Beilagendokumente“). 
 

Persönliche Angaben 
Funktion 
 
 
Akademisches Alter (Datum der Disser-
tation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationalität 
 
 
 
 

 
Position zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. 
 
Ausschlaggebend ist nicht eine biologische Alterslimite sondern das 
akademische Alter: zum Zeitpunkt des Eingabetermins mindestens 
zwei bis neun Jahre Forschungserfahrung nach dem Doktorat (zur 
Berechnung ist das Datum der Thesenverteidigung anzuwenden, 
nicht die Publikation der Arbeit). Bei den 9 Jahren handelt es sich 
um einen Richtwert. Bei Überschreitung dieses Richtwerts ist eine 
schriftliche Begründung erforderlich.  
 
Personen, die nicht über die schweizerische Staatsbürgerschaft ver-
fügen, müssen einen schweizerischen Hochschulabschluss vorwei-
sen können oder zum Zeitpunkt des Eingabetermins mindestens 
zwei aufeinander folgende Jahre an einer schweizerischen Hoch-
schule gearbeitet haben. 

Weitere Angaben 
Keywords 
 
 
Nationale und internationale Zusam-
menarbeit 
 
 

Nennen Sie ca. 10 Keywords, vorzugsweise in Englisch, welche Ihr 
Forschungsprojekt charakterisieren. 
 
Nennen Sie Ihre wichtigsten Forschungspartner(innen) im In- und 
Ausland und präzisieren Sie die Art der Zusammenarbeit in Ihrem 
Forschungsplan. 
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Approximatives Budget 

Es handelt sich hier um den beim SNF nachgesuchten Betrag für die 
gesamte Dauer des Beitrages. Die Beträge sind Richtwerte, die für 
das Gesuch der ersten Stufe bestimmt und daher gerundet sind. 
Der verlangte Betrag ist für die ganze Dauer anzugeben.  
Für das Gesuch der zweiten Stufe der Evaluation sind detaillierte 
Angaben zu machen (die Saläre richten sich nach den lokalen Nor-
men an der Gastinstitution; die Entschädigungen für Doktorierende 
richten sich nach den Normen des SNF). 
 

Gesuchsteller(in) 
1. Bruttosalär* 
 
2. Sozialabgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Total Salär 
 
 
Forschungsmittel 
 
 
 
 
Publikationskosten 
 
 
 
 
 
 
Doktorandenentschädigung 
 
Lohnbandbreiten Mitarbeitende  
 
 
 
 
 
Infrastrukturkosten am  
Gastinstitut 
 
 
 

 
CHF 140'000.- /Jahr 
 
Basel  14 %  
Bern  15 %  
EPFL  16 %  
ETHZ (inkl./inclus EAWAG, EMPA, PSI, WSL)  14 %  
Freiburg / Fribourg  
Genève  

19 %  
23 %  

Lausanne (inkl./inclus CHUV)  16 %  
Lugano  14 %  
Luzern  16 %  
Neuchâtel  22 %  
St. Gallen  14 %  
Zürich  15 %  
Übrige Schweiz / Reste de la Suisse  16 %  

 
Total Ziffer 1.-2. 
 
Für das Projekt notwendige Ausrüstung, die nicht am Gastinstitut 
existiert; Für Mitarbeiter(innen) und Gesuchsteller(in) benötigte Mit-
tel (Verbrauchsmaterial, Feldspesen, Reisen, Verschiedenes). 
 
Bitte beachten Sie, dass Kosten für OA-Zeitschriftenartikel sowie die 
Herstellungskosten für digitale Buchpublikationen, die im Rahmen 
des Projekts entstehen, bereits bei der Gesuchseinreichung bean-
tragt werden müssen (siehe Anhang 2 Art. 2.1, Art. 2.4 des Allge-
meinen Ausführungsreglements unter „Informationen/Dokumente“). 
 
CHF 48'915.-  pro Person pro Jahr 
 
Promovierte Mitarbeitende: CHF 80‘000.- bis 105‘000.-   
Weitere Mitarbeitende (Diplomierte Mitarbeitende, die keine Promo-
tion anstreben; Technische Mitarbeitende; Hilfskräfte):  
CHF 40‘000.- bis 105‘000.-    
 
Die vorgesehenen Forschungsarbeiten verursachen dem Gastinstitut 
Unkosten (Unterhalt der Apparaturen, etc.). Diese können dem 
Gastinstitut in beschränktem Umfang vergütet werden, müssen je-
doch detailliert begründet sein. Zum Overhead siehe das Reglement 
über die Overheadbeiträge. 

*Zum Salär bei klinischen SNF-Förderungsprofessuren (Aufteilung SNF – Klinik) siehe das spezifische Informati-
onsblatt. 


